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Sicherheitsbestimmungen

Umgang mit BetriebsstoffeD

Luftfahrzeuge dürfen nicht bei Iaufenden Triebwe*en b€tankt oder enttankt werden.

Personen dllrfen sich beim Be- und Enttarken nicht an Bord befinden. In
Ausnahmeiällen (2. B. Ambularuflüge) muss ein geeignetes Feuerlöschmittel am

Luft fahrzeug bereitstehen.

Luftfahrzeuge dürfen nicht in einer Halle oder einem anderen umschlossenen Raum.

sondem nur auf den vom Flugplatzbeteiber zugewiesenen Platz belankt oder enttankt

werden.

Wird ein Luftfahrzeug betanlt oder enttankt. so muss es mit den angeschlossenen

Kmftstoffversorgungseimichtungen elektrisch Ieitend verbunden sein. Bevorzugt sind

Umfülleinrichtungen zu verwenden.

KiaftstoffteNorgungs- und -Entsorgungseinrichtungen und Kraftstoffuersorgung§-
fahzeuge müssen gemäß den einschlägigen Bestimmung€n mit Feuerlöschem vetsehen

sein.

Ein Übedießen von K&ftstoff ist zu vermeiden. Wenn Untergrund kontaminiert wurde
ist der kontaminierte Bereich ausreichend abzusp$.en und jegliche Zündquellen sind

femzuhalten. Der Platzhalter, oder dessen Beauftragter sind umgehend zu hformieren.

Betrieb von Luftfahrzeug-Triebwerken

Triebwerke vorr Luftfahrzer-rgen dürfen nur an dem vom Flugplaebeteiber
Bestimmten Plätzen in Betrieb genommen werden. Dazu sind die LFZ gegen

Wegrollen zu sichem. Der Betrieb in der Halle ist gru[dsätzlich untersagt.

Eir- ünd Aussteigen von Fluggzisten sowie Be- und Entladen bei laufenden

Triebwerken ist untersagt.

Rauchverbot, Umgang mit offenem Feuer

In der Halle, den Vorfeldem, dem Flugplatzgeläade und speziell im Abstand von weniger

als 15m von Luftfahzeugen sind das Rauchen und der Umgang mit offenem Feuer

grundsälz lich verboten.

treuerlösch- und Rettungsdienst

Die Feuerwehreinrichtungen sowie Flucht- und Rettungswege sind fieizuhalten und

müssen jederzeit zugzinglich sein.
Bei Ausbruch eines Brandes ist sofort nach Alarmplan zu verfahren.

Bis zum Eintreffea der Feuerwehr ist der Brand mit den verftigbaren Feue.löschmitteln
zu bekämpfen.
FiL Bergungs- und Rettungsmaßnahmen bei Lufffahrzeugunfdllen gilt der Alarmplan
des Verkehslandeplatzes.
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